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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

LEONI Studer AG
Die LEONI Studer AG mit Hauptsitz in Däniken, Schweiz 
ist mit über 51.000 Mitarbeitenden an mehr als 100 
Standorten in 30 Ländern tätig.

LEONI Studer AG gehört zur LEONI-Gruppe und ist ein 
international tätiges Unternehmen.

Sein unternehmerischer Weitblick und seine Innova-
tionskraft haben LEONI Studer zu einem weltweit  
führenden Hersteller von hochwertigen, halogenfreien 
Leitungen, Kabeln und Bordnetz-Systemen gemacht.

Die Kernkompetenzen der LEONI Studer AG liegen in 
der Entwicklung, der Konstruktion, der Herstellung und 
dem Vertrieb von hochwertigen Kabeln und Leitungen 
für komplexe Anwendungen im Industrie- und Infra-
strukturbereich. Dabei werden die überdurchschnitt-
lichen Zusatzleistungen wie auftragsspezifische Inno-
vation, Elektronenstrahlvernetzung und Engineering 
besonders geschätzt.

•	 Die Unternehmenseinheit "Kabel" produziert Ka-
bel und entwickelt und verarbeitet dazu sehr an-
spruchsvolle Compounds zur Leiterisolation.

•	 Die Unternehmenseinheit "Hard" betreibt eine 
höchst fortschrittliche Vernetzungstechnologie für 
Kunststoffe.

Der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung, der Her-
stellung und dem Vertrieb von Kabel und Leiter für  
Industrieapplikationen (Schienenfahrzeuge – Flug-

hafen – Automobile – Solar - Schiffbau) und für Infra-
strukturanlage. Dazu profitieren die Kunden von einem 
erstklassigen Service – von der Projektierung über 
das Engineering bis zur Logistik und Nachprüfung der  
Projekte. 

Seit August 2006 ist LEONI Studer AG Mitglied des  
Unternehmensbereichs Draht & Kabel der weltweit  
tätigen LEONI-Gruppe. 

LEONI Studer AG
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

LEONI Studer Solarkabel 

Betaflam® 4,0 Betaflam® 6,0
Aufbau:

Farbe schwarz schwarz

Gewicht nom kg/100 m 6,9 9,6

Leiter Dnom mm 2,55 3,10

Leitung Dnommm 6,05 6,95

R20 max Ω/km 4,95 3,30.

Technische Daten:

Max. Leitertemperatur bei Kurzschluss 280 °C bei Kurzschluss 280 °C

Min. Biegeradius für feste Verle-
gung

≥ 4 × Außen‑D ≥ 4 × Außen‑D

Nennspannung 600 / 1000 V AC, 1000 / 1800 V DC 600 / 1000 V AC, 1000 / 1800 V DC

Prüfspannung 50 Hz 5 min., 4000 V 5min., 4000 V

Temperaturbereich –40 °C ‑ +125 °C –40 °C ‑ +125 °C

Temperaturbereich (TÜV) –40 °C ‑ +90 °C –40 °C ‑ +90 °C

LEONI Studer AG

•	 Elektronenstrahlvernetztes Kabel

•	 Hoch abriebfest und extreme Kerbfestigkeit

•	 Sehr niedriger Reibwert der Manteloberfläche

•	 Mechanisch hoch robust & langlebig

•	 Öl-, Ozon-, UV-beständig

•	 Verzinnte Einzellitzen

•	 Beständig gegen Ammoniak

•	 Mantel von Isolierung getrennt, automatisch  
absetzbar

•	 Mantelfarbe: schwarz

LEONI Studer Betaflam® Serie
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH 
Amphenol-Tuchel Electronics GmbH ist ein Unter-neh-
men der US-amerikanischen Amphenol Corporation. 
Die eigenständige globale Präsenz im Hinblick auf  
Entwicklung, Produktion und Vertrieb ermöglicht es 
Amphenol seinen Kunden außergewöhnliche technische 
Lösungen und einen optimalen Service zu bieten.

Die Amphenol Corporation beschäftigt rund 32.000  
Mitarbeiter in Nord- und Südamerika, Europa, Asien 
und Australien. Amphenol ist einer der weltweit größten 
Produzenten von Steckverbindern.

Das Unternehmen vermarktet die selbst entwickelten 
und produzierten Produkte wie Steckverbindersysteme, 
Koaxial-, Flachband- und Spezialkabel sowie elektro-
nische, elektrische und fiberoptische Steckverbinder. 
Die Produkte finden Absatz in den verschiedensten  
Bereichen wie den erneuerbaren Energien, der In- 
formationsverarbeitung, dem Militär, in Luft- und 
Raumfahrt, der Automatisierungstechnik, im Schienen- 
verkehr und in anderen Transportsystemen und in der 
Mobil- und Datenkommunikation.

Das große Angebot an Amphenol-Steckverbindern  
findet auch in der PV-Branche vielfältige Verwendungs-
möglichkeiten. Dabei spielen vor allem hohe Kontaktsi-
cherheit und die geringen Spannungsabfälle der Steck-
verbinder ein wichtige Rolle.

Amphenol-Tuchel Electronics GmbH
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Technische Daten

Amphenol Steckverbindung
Abzugskraft im gesteckten Zustand ~55N

Werkstoffe PBT

Kontaktträger Sauerstofffreies Kupfer, verzinnt

Anschlussart Crimp mit AMPHENOL Zange 

Max. Systemspannung 1000 V DC

Schutzart IP 68

Schutzklasse SKL II

Steckdurchmesser 4 mm

Strombelastbarkeit 45/52

Temperaturbereich -40 °C - +90 °C

Zulassung TÜV Rheinland DIN V VDE 0126-3

Amphenol Steckverbindung

Beschreibung Bezeichnung Foto
Amphenol Steckverbinder Helios 
H4 4mm2

 Kupplungsstecker 
Kupplungsbuchse

PV-100508-M + 
PV-100508-F 

Amphenol Steckverbinder Helios 
H4 6mm2

Kupplungsstecker 
Kupplungsbuchse

PV-100506-M + 
 PV-100506-F 

Werkzeug

Beschreibung Bezeichnung Foto
Amphenol Montageschlüssel zum Schließen und Öffnen PV-670803-000 

Amphenol H4 Abisolierwerkzeug für 2,5 / 4 / 6 mm2-Kabel  
incl. Anleitung

PV-670509-000  

Amphenol H4 Crimpzange für 2,5 / 4 / 6 mm2-Kabel  
incl. Anleitung

PV-670508-000  

Amphenol Helios Steckverbinder Serie
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

HUBER + SUHNER

HUBER+SUHNER AG
Die HUBER+SUHNER GRUPPE ist international führend 
in der Entwicklung und Produktion von Komponenten 
und Systemen der elektrischen und optischen Ver- 
bindungstechnik.

Sie verfügt über Kernkompetenzen auf den Gebieten 
der Hochfrequenz-, Fiberoptik- sowie Niederfrequenz-
technik.

Der Leitsatz von HUBER+SUHNER lautet "Excellence in 
connectivity solutions". Unter einem Dach kombiniert 
HUBER+SUHNER technologische Kompetenz auf den 
Gebieten der Hochfrequenztechnik, Fiberoptik sowie 
Kabel- und Polymertechnik – eine einzigartige Basis für 
kontinuierliche Innovation, ausgerichtet auf die Bedürf-
nisse ihrer Kunden in der ganzen Welt.

Zu den Kernleistungen zählen einerseits ein hoch-
wertiges und breites Produktsortiment, andererseits 
eine konstant hohe Qualität sowie ein schneller, 
flexibler und zuverlässiger weltweiter Service. 

 
Der Fokus liegt auf anspruchsvollen Anwendungen, in 
denen HUBER+SUHNER sich mit wertvollen Zusatzleis-
tungen wie speziellen Produktfunktionalitäten, kunden 
spezifischen Innovationen, Engineering und weiteren 
Dienstleistungen differenzieren kann.
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Kabel und Stecker

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Technische Daten

RADOX® SOLAR Steckverbindung
Abzugskraft im gesteckten Zustand ~55N

Werkstoffe TPE, PA 6.6

Kontaktträger Messing verzinnt

Anschlussart Crimp mit HUBER+SUHNER Zange 

Max. Systemspannung 1000 V/DC

Schutzart IP 67 in gestecktem Zustand

Schutzklasse SKL II

Steckdurchmesser 4 mm

Strombelastbarkeit 38 A bei +85 °C

Temperaturbereich –40 °C - +110 °C

Zulassung TÜV Rheinland Zertifikat Nr. R 60017637, 
DIN V VDE V 0126‑3/12.06

Huber & Suhner Steckverbindung

Beschreibung Bezeichnung Foto
Stecker‑Kupplung als Paar  
für 4mm²

4 mm2 inkl. Drehverriegelung 
4 mm2 inkl. Drehverriegelung

RX-HSBU-CR 
RX-HSST-CR  

Stecker‑Kupplung als Paar  
für 6mm²

6 mm2 inkl. Drehverriegelung 
6 mm2 inkl. Drehverriegelung

RX-HSBU-CR  
RX-HSST-CR  

Y‑Stecker solar twist lock 2 x Buchse + 1 x Stift inkl. Drehverrie-
gelung

24101773 

Y‑Stecker solar twist lock 2 x Stift + 1 x Buchse inkl. Drehverrie-
gelung

24101774 

Staubschutzkappe Buchse 4/6 mm² 7,5mm Drehverriegelung 2410811811 

Staubschutzkappe Stecker 4/6 mm² 12,7mm Drehverriegelung 24101813 

Werkzeug

Beschreibung Bezeichnung Foto
Crimpwerkzeug 4 und 6 mm² 4 und 6mm² 24101803 

RADOX® Solar Montagekofferset 3 Werkzeuge, Steckerzubehör 24500040 

HUBER&SUHNER RADOX® SOLAR Steckverbindung
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Multi-Contact
Multi-Contact (MC) wurde 1962 in Basel, Schweiz, von  
Rudolf Neidecker, einem Elektroingenieur gegründet. 

Marktorientierte Produkte, technisches Know-How und 
Innovationsfähigkeit zeichnen MC aus. 

Die einzigartige MC Kontaktlamellentechnik und viele  
Patente zeugen von technischem Verständnis und der 
Fähigkeit, aktuellen Marktbedürfnissen gerecht zu 
werden. 

Zertifiziert nach ISO 9001 erfüllt Multi-Contact hohe 
Qualitätsstandards. Seit 2002 ist Multi-Contact dem 
Stäubli Konzern mit weltweit über 3000 Mitarbeitern 
angeschlossen.

Multi-Contact
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Kabel und Stecker

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Technische Daten

MC4 Steckverbinder
Abzugskraft im gesteckten Zustand > 50 N

Werkstoffe PC/PA

Kontaktträger Kupfer, verzinnt

Anschlussart Crimp mit MC4 Zange

Max. Systemspannung 1000 V DC

Schutzart IP 67 in gestecktem Zustand

Schutzklasse SKL II

Steckdurchmesser 4 mm

Strombelastbarkeit 30 A

Temperaturbereich -40 °C - +90 °C

Zulassung TÜV Rheinland DIN V VDE V 0126-3

Multi-Contact MC4 Steckverbinder

Beschreibung Bezeichnung Foto
MC4-Stecker-Kupplung als Paar 
4/6 mm2

Kupplungsstecker 3 - 6 mm  
Kabelaußendurchmesser  
Kupplungsbuchse 3 - 6 mm  
Kabelaußendurchmesser

PV-KST4/6I-UR 
 PV-KBT4/6I-UR 

MC4-Stecker-Kupplung als Paar 
4/6 mm2

Kupplungsstecker 5,5 - 9 mm  
Kabelaußendurchmesser 
Kupplungsstecker 5,5 - 9 mm  
Kabelaußendurchmesser

PV-KST4/6II-UR  
PV-KBT4/6II-UR 

MC4‑PV‑Abzweigsteckerpaar PV-Abzweigstecker 
PV-Abzweigbuchse

PV-AZS4 
PV-AZB4 

MC4-PV Verschlusskappe Buchse PV-BVK4 

MC4-PV Verschlusskappe Stecker PV-SVK4 

MC4 Stecker‑Sicherungshülse  aufsteckbare Sicherunshülse PV-SSH4 

Werkzeug

Beschreibung Bezeichnung Foto
MC4‑Stecker‑Montageschlüssel Anziehen und Lösen der  

Kabelverschraubung
PV-MS 

MC4‑Stecker‑Crimpzange für 2,5 / 4 / 6 mm2-Kabel  
incl. Anleitung 

PV-CZM-19100 

Multi-Contact MC4 Steckverbinder
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Kabel und Stecker

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Technische Daten

MC3 Steckverbinder
Abzugskraft im gesteckten Zustand > 50 N

Werkstoffe TPE/PA

Kontaktträger Kupfer verzinnt

Anschlussart Crimp mit MC3 Zange

Max. Systemspannung 1000 V DC

Schutzart IP 67 in gestecktem Zustand

Schutzklasse SKL II

Steckdurchmesser 3 mm

Strombelastbarkeit 20/30 A

Temperaturbereich -40 °C - 90 °C

Zulassung TÜV Rheinland DIN V VDE V 0126-3

Multi-Contact MC-3 Steckverbinder

Beschreibung Bezeichnung Foto
MC3 Stecker und Kupplung als Paar 
4 mm2

Kupplungsstecker 4,9 - 7,1 mm 
Kabeldurchmesser 
Kupplungsbuchse 4,9 - 7,1 mm 
Kabeldurchmesser

PV-KST3II 
PV-KBT3II 

MC3 Stecker und Kupplung als Paar 
6mm²

Kupplungsstecker 6,5 - 9 mm 
Kabeldurchmesser 
Kupplungsbuchse 6,5 - 9 mm 
Kabeldurchmesser

PV-KST3/6III 
PV-KBT3/6III 

MC3-PV-Abzweigsteckerpaar zur Parallelschaltung von MC-
Leitungen, PV-Abzweigstecker 
und PV-Abzweigbuchse

PV-AZS3-UR 
PV-AZB3-UR 

MC3-Verschlusskappe MC3 Stecker PV-SVK3 

MC3-Verschlusskappe MC3 Buchse PV-BVK3 

Werkzeug

Beschreibung Bezeichnung Foto
MC3 Montagewerkzeug grauer Griff mit Magnetentriegelung PV-RWZ3 

MC3-Crimpwerkzeug incl. Anleitung für 2,5 mm² und 4,0 mm² PV-CZ 

MC3-Crimpwerkzeug PV-CZ  
incl. Anleitung 

für 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² PV-CZM-16100A 

Multi-Contact MC3 Steckverbinder
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Kabel und Stecker
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Tyco Electronics AMP GmbH
Mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung ist Tyco 
Electronics ein globaler Spieler bei der Herstellung 
technischer Elektronikbauteile für Netzwerklösungen, 
das Fernmeldewesen, den Energiemarkt und weiterer 
Spezialprodukte.

Tyco Electronics entwickelt, produziert und vertreibt 
Produkte für Kunden in vielen Industriezweigen, ein-
schließlich Automobilherstellung, Kommunikations-
systeme und elektronische Haushaltsgeräte, Fern-
meldewesen, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und 
Schiffbau, Medizintechnik, alternative Energien und 
Beleuchtung.

Das Unternehmen Tyco Electronics stellt annähernd 
500.000 Präzisionsprodukte her.

Tyco Electronics ist ein eigenständiges, börsenorien-
tierstes Unternehmen, dessen Aktien auf dem New 
York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol 
"TEL." notiert werden.

Die Energy Division, ein Geschäftsbereich von Tyco 
Electronics, gehört zu den führenden Herstellern und 
Anbietern von Produkten und Systemen für die elektri-
sche Energieversorgung. 

Mit rund 4.000 Mitarbeitern und mehr als 6.000 Kunden 
werden die Produkte weltweit von Energieversorgungs-
unternehmen, Geräteherstellern, im Schienenverkehr 
und in der Großindustrie eingesetzt.

 
Mit seinen Fertigungsstandorten auf fünf Kontinenten 
kann Tyco Electronics schnell auf Kundenanforderungen 
in aller Welt reagieren und so Lieferzeiten und -wege 
auf ein Minimum reduzieren. Dieses Wissen, kombi-
niert mit internationaler Erfahrung in den Bereichen 
Forschung & Entwicklung und hoher Kompetenz in der 
Fertigung, ermöglicht es, höchste Ansprüche in Bezug 
auf Qualität und Anwenderfreundlichkeit zu erfüllen. 
Tyco Electronics setzt auf Qualität und Umweltschutz.

Die Produkte entsprechen den internationalen Spezi-
fikationen und anerkannten Qualitätsstandards.

Tyco Electronics AMP GmbH
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Technische Daten

Tyco Steckverbinder
Abzugskraft im gesteckten Zustand min. 40 N

Werkstoffe PPO

Kontaktträger CuZn

Anschlussart Crimp mit Tyco Zange

Max. Systemspannung 1000 V/Dc

Schutzart IP 67

Schutzklasse SKL II

Steckdurchmesser 6 mm

Strombelastbarkeit 25 A bei 85°C

Temperaturbereich -40 °C - 85 °C

Zulassung TÜV Rheinland  IEC 61215, 61646, Schutzklasse II, UL 1703

Tyco Steckverbinder

Beschreibung Bezeichnung Foto
Tyco Modulsteckerpaar 4 mm² Tyco Buchsenstecker 4,5 - 6,9 

mm Außendurchmesser 
Tyco Stiftkupplung 4,5 - 6,9 mm 
Außendurchmesser

0-1394462-3 
0-1394461-4 

Tyco Modulsteckerpaar 6 mm² Tyco Buchsenstecker 4,5 - 6,9 
mm Außendurchmesser 
Tyco Stiftkupplung 4,5 - 6,9 mm 
Außendurchmesser

5-1394462-5 
6-1394461-6 

"Y"-Steckerpaar Tyco Y-Buchsenstecker 
Tyco Y-Stiftkupplung

0-1534611-1 
0-1534611-2 

Werkzeug

Beschreibung Bezeichnung Foto
TYCO‑Crimpwerkzeug 1,5 - 6 mm2 1-1574004-8 

Tyco Electronics Steckverbinder
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Allgemeines

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Geschäftliches
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Allgemeines

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 
alle Verträge, Lieferungen und Leistungen einschließlich Beratungs-
leistungen, Auskünfte und ähnliches. Sie gelten für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich 
vereinbart werden. Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen des 
Geschäftspartners wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie gel-
ten auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei 
uns ausdrücklich widersprechen.

2. Schriftformklausel

Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen, Ergänzungen oder die Auf-
hebung dieses Vertrages bedürfen einer gesonderten schriftlichen 
Vereinbarung.

3. Preise

Die Preise verstehen sich ab Werk oder Lager zuzüglich Fracht und 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.

Wir sind auch nach Vertragsabschluß berechtigt, Preiszuschläge zu 
erheben, soweit sich Kalkulationsbestandteile des Preises verändert 
haben. Hierzu gehören neben Gebühren aller Art öffentliche Abga-
ben, Steuern und Zölle, Frachtzuschläge, Listenpreiserhöhungen un-
serer Lieferanten und ähnliches.

4. Zahlungsbedingungen

Die Vergütung ist in vollem Umfang bei Lieferung bzw. Abnahme fäl-
lig. Der Geschäftspartner kommt ohne weitere Erklärungen der  FR 
Frankensolar GmbH  14 Tage nach dem Fälligkeitstag in Verzug, so-
weit er nicht bezahlt hat. Im Falle des Vorhandenseins von Mängeln 
steht dem Geschäftspartner ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, es 
sei denn, die Lieferung ist offensichtlich mangelhaft bzw. dem Ge-
schäftspartner steht offensichtlich ein Recht zur Verweigerung der 
Abnahme der Arbeiten zu; in einem solchen Fall ist der Geschäfts-
partner nur zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit der einbehal-
tene Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den 
voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung (insbesondere einer 
Mangelbeseitigung) steht. Der Geschäftspartner ist nicht berechtigt, 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu machen, wenn der 
Geschäftspartner fällige Zahlungen nicht geleistet hat und der fällige 
Betrag (einschließlich etwaiger geleisteter Zahlungen) in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem Wert der – mit Mängeln behafteten 
– Lieferung bzw. Arbeiten steht.

Im Falle des Zahlungsverzuges ist die FR Frankensolar GmbH be-
rechtigt, Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz (§  247 BGB) zu verlangen. Dem Geschäftspartner ist 
der Nachweis gestattet, dass der FR Frankensolar GmbH  kein Scha-
den oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist.Der FR 
Frankensolar GmbH ist der Nachweis gestattet, dass ein höherer 
Schaden entstanden ist.

Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungs-
halber ohne Skontogewährung angenommen. Gutschriften über 
Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs unter Abzug der Aus-
lagen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert 
verfügen.

Der Vertragspartner kann nur mit einer unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderung aufrechnen.

5. Versand, Verpackungen,  
     Gefahrübergang und Teillieferung

Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und Fracht-
führer, soweit nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wor-
den ist. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Vertragspartners 
versichert.

Versandfertig gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. 
Anderfalls sind wir berechtigt, die Waren auf Kosten und Gefahr des 
Käufers nach unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermes-
sen zu lagern und sofort zu berechnen.
	
Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spä-
testens mit Verlassen des Werks oder des Lagers, geht die Sach- und 
Preisgefahr auf den Vertragspartner über. Dies gilt auch dann, wenn 
wir den Transport mit eigenen Fahrzeugen frei oder gegen Bezahlung 
an den Lieferer durchführen. Wir sind zu Teillieferungen in zumut-
barem Umfang berechtigt. Teillieferungen gelten als selbständige 
Geschäfte.

6. Selbstbelieferungsvorbehalt,  
     Lieferfristen und –termine,

Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Wir 
werden den Geschäftspartner unverzüglich über die Nichtverfügbar-
keit des Liefergegenstandes informieren und im Falle des Rücktritts 
von dem Geschäftspartner bereits erbrachte Gegenleistungen unver-
züglich erstatten.
Lieferfristen und Liefertermine sind nur dann für uns verbindlich, 
wenn wir sie ausdrücklich und schriftlich als verbindlich bezeichnet 
haben.
Lieferfristen und -termine beziehen sich auf den Zeitpunkt der Ab-
sendung ab Lieferwerk oder Lager. Das Verstreichen bestimmter Lie-
ferfristen und -termine befreit den Vertragspartner, der vom Vertrag 
zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen 
will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbrin-
gung der Leistung und der Erklärung, dass der die Leistung nach 
Ablauf der Frist ablehnen werde.

Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – an-
gemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen 
nach  Vertragsabschluß eingetretenen Hindernissen, die wir nicht zu 
vertreten haben, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lie-
ferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluß sind. 
Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei einem unserer Lie-
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feranten und deren Unterlieferanten auftreten. Lieferfristen ändern 
sich – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Vertragspartners 
– um den Zeitraum, um den der Vertragspartner mit seinen Verpflich-
tungen aus diesem, oder anderen Verträgen uns gegenüber in Verzug 
ist. Verzug und Ausbleiben (Unmöglichkeit) der Lieferung haben wir 
solange nicht zu Vertreten als uns und unsere Erfüllungsgehilfen und 
Vorlieferanten kein Verschuldungsvorwurf trifft. Für durch Verschul-
den unseres Vorlieferanten verzögerte unterbliebene Lieferungen 
haben wir keinesfalls einzustehen.

7. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Liefergegenstand bleibt Eigentum der FR Frankensolar GmbH 
bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Geschäftspartner aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche.

(2)  Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Ge-
schäftspartner eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung un-
tersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordent-
lichen Geschäftsgang und nur unter den Bedin gungen gestattet, 
dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den 
Geschäftspartner erfolgt. Der Geschäftspartner hat mit dem Abneh-
mer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer 
Eigentum erwirbt.

(3) Dem Geschäftspartner ist es gestattet, den Liefergegenstand zu 
verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu 
verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Fol-
genden zusammen: „Verarbeitung“ und im Hinblick auf den Lieferge-
genstand: „verarbeitet“) erfolgt für die FR Frankensolar GmbH; der 
aus der Verarbeitung entstehende Gegenstand wird als „Neuware“ 
bezeichnet. Der Geschäftspartner verwahrt die Neuware für die FR 
Frankensolar GmbH mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.
 
Bei Verarbeitung mit anderen, nicht der  FR Frankensolar GmbH 
gehörenden Gegenständen steht der  FR Frankensolar GmbH Mit-
eigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem 
Verhältnis des Wertes des verarbeiteten, vermischten oder verbun-
denen Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Geschäftspartner 
Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich die FR Franken-
solar GmbH und die Geschäftspartner darüber einig, dass der Ge-
schäftspartner die FR Frankensolar GmbH Miteigentum an der Neu-
ware im Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes 
zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung 
einräumt.

(4) Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neu-
ware tritt der Geschäftspartner hiermit seinen Anspruch aus der Weiter-
veräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungs-
halber an die FR Frankensolar GmbH ab, ohne dass es noch weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwai-
ger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betra-
ges, der dem von der FR Frankensolar GmbH in Rechnung gestellten 
Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der an die FR Frankensolar 
GmbH abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.

(5)  Verbindet der Geschäftspartner den Liefergegenstand oder die 
Neuware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, 
ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine 
Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit al-
len Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des 
Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen 
verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an die FR Fran-
kensolar GmbH ab.

(6) Bis auf Widerruf ist der Geschäftspartner zur Einziehung der in 
dieser Ziff. 7 –Eigentumsvorbehalt – abgetretenen Forderungen be-
fugt. Der Geschäftspartner wird auf die abgetretenen Forderungen 
geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung un-
verzüglich an die FR Frankensolar GmbH weiterleiten. Bei Vorliegen 
eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zah-
lungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechsel-
protest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung 
oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Geschäftspartners, ist die 
FR Frankensolar GmbH berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Ge-
schäftspartners zu widerrufen. Außerdem kann die FR Frankensolar 
GmbH nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemes-
senen Frist die Sicherungsabtretung offen legen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtre-
tung durch den Geschäftspartner gegenüber dem Kunden verlangen.

(7) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Ge-
schäftspartner der FR Frankensolar GmbH die zur Geltendmachung 
seiner Rechte gegenden Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

(8)  Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
oder Eingriffen Dritter hat der Geschäftspartner die FR Frankensolar 
GmbH unverzüglich zu benachrichtigen.

(9) Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die der FR 
Frankensolar GmbH zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche 
um mehr als 10 % übersteigt, wird die FR Frankensolar GmbH auf 
Wunsch des Geschäftspartners einen entsprechenden Teil der Siche-
rungsrechte freigeben; der FR Frankensolar GmbH steht die Wahl bei 
der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.

(10) Bei Pflichtverletzungen des Geschäftspartners, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist die FR Frankensolar GmbH auch ohne Fristset-
zung berechtigt, die Herausgabe des Liefergegenstandes bzw. der 
Neuware zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; der 
Geschäftspartner ist zur Herausgabe verpflichtet. Im Herausgabe-
verlangen des Liefergegenstandes/der Neuware liegt keine Rück-
trittserklärung der FR Frankensolar GmbH, es sei denn, dies wird 
ausdrücklich erklärt. 

8. Gewährleistung und Mängelrüge

Der Geschäftspartner ist verpflichtet, etwaige Mängelrügen 
(Schlecht- und/oder Anderslieferungen) unverzüglich, längstens aber 
innerhalb 8 Tagen, soweit das Gesetz keine kürzere Frist vorschreibt 
(z. B. §§ 377. 378 HGB) uns gegenüber schriftlich anzuzeigen, an-
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dernfalls geht er etwaiger Gewährleistungsansprüche aufgrund der 
behaupteten Mängel verlustig.

Der Verkäufer hat Sachmängel der Lieferung, welche er von Dritten 
bezieht und unverändert an den Besteller weiterliefert, nicht zu ver-
treten; die Verantwortlichkeit bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt.

Durch etwa seitens des Geschäftspartners oder Dritte unsachgemäß 
vorgenommenen Änderungen und Instandsetzungsarbeiten wird die 
Haftung für alle daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Be-
einträchtigung der Brauchbarkeit.
Bei berechtigten Mängelrügen steht in jedem Fall der FR Franken-
solar GmbH das Wahrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulie-
ferung zu.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Geschäftspartner das 
Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom Vetrag zurückzu-
treten.
Will der Geschäftspartner Schadenersatz statt der Leistung verlan-
gen oder Selbstvornahme durchführen, so ist insoweit ein Fehlschlag 
der Nachbesserung erst nach dem zweiten Versuch gegeben.
Die gesetzlichen Fälle der Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 
unberührt.

Zur Mängelbeseitigung hat der Geschäftspartner der FR Frankenso-
lar GmbH die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand 
zur Verfügung zu stellen.

Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen 
trägt der Geschäftspartner, soweit sie sich dadurch erhöhen, dass 
die Lieferungen an einen anderen Ort als die Niederlassung des Ge-
schäftspartners verbracht werden, es sei denn, die Verbringung ent-
spricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Garantieerklärungen von Herstellern und Vorlieferanten begründen 
keine Ansprüche gegen die FR Frankensolar GmbH, sondern sind al-
leine bei dem betreffenden Hersteller geltend zu machen.

9. Allgemeine Haftungsbegrenzung

 (1)Die FR Frankensolar GmbH haftet in Fällen des Vorsatzes oder 
der groben Fahrlässigkeit der FR Frankensolar GmbH oder eines 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Im Übrigen haftet die FR Frankensolar GmbH nur nach dem 
Produkthaftungsgesetz, wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den ver-
tragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung der 
FR Frankensolar GmbH ist auch in Fällen grober Fahrlässigkeit auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn kei-
ner der in Satz 2 dieses Abs. 1 aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt.

(2) Die Haftung für Schäden durch den Liefergegenstand an Rechts-
gütern des Geschäftspartners, z.B. Schäden an anderen Sachen, ist 
jedoch ganz ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit gehaftet wird.
(3) Die Regelungen der vorstehenden Abs. 1 und 2 erstrecken sich auf 
Schadenersatz neben der Leistung und Schadenersatz statt der Leis-
tung, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Män-
geln, der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis oder aus 
unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich je-
doch nach Ziffer (5) die Haftung für Unmöglichkeit nach Ziffer (6).
(4) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist 
mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

(5) Die FR Frankensolar GmbH haftet bei Verzögerung der Leistung 
in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der FR Fran-
kensolar GmbH oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung der  FR Frankensolar 
GmbH ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner der in Satz 5 
dieser Bestimmung aufgeführten Ausnahmefälle vorliegt. Im Übri-
gen wird die Haftung der  FR Frankensolar GmbH wegen Verzöge-
rung der Leistung für den Schadenersatz neben der Leistung auf 5 % 
und für den Schadenersatz statt der Leistung auf 20 % des Wertes 
der Lieferung  begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Geschäfts-
partners sind – auch nach Ablauf einer der FR Frankensolar GmbH 
etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die vorstehen-
den Begrenzungen gelten nicht bei Haftung wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Geschäftspartners ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden.

(6) Die FR Frankensolar GmbH haftet bei Unmöglichkeit der Liefe-
rung/Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit 
der FR Frankensolar GmbH oder eines Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung der FR 
Frankensolar GmbH ist in Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, wenn keiner 
der in Satz 5 dieser Bestimmung aufgeführten Ausnahmefälle vor-
liegt. Im Übrigen wird die Haftung der FR Frankensolar GmbH wegen 
Unmöglichkeit auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen auf insgesamt 10 % des Wertes der Lieferung  begrenzt. 

Weitergehende Ansprüche des Geschäftspartners wegen Unmög-
lichkeit der Lieferung sind ausgeschlossen. Diese Beschränkung gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Das Recht des Geschäftspartners zum Rücktritt vom 
Vertrag bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Geschäftspartners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden.

(7) Der Geschäftspartner kann im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
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mungen vom Vertrag nur zurücktreten, wenn die FR Frankensolar 
GmbH die Pflichtverletzung zu vertreten hat; im Falle von Mängeln 
verbleibt es jedoch bei den gesetzlichen Voraussetzungen. Der Ge-
schäftspartner hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer an-
gemessenen Frist nach Aufforderung der FR Frankensolar GmbH zu 
erklären, ob er wegen der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt 
oder auf die Lieferung besteht.

10. Verjährung

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der 
Lieferungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – beträgt ein Jahr. 
Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechts-
mängel bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwer-
ke, Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsanspruch des 
Unternehmers) oder § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke oder Werk, 
dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungs-
leistungen hierfür besteht). Die im vorstehenden Satz  2 genannten 
Fristen unterliegen einer Verjährungsfrist von drei Jahren.

(2)  Die Verjährungsfristen nach Abs.  1 gelten auch für sämtliche 
Schadenersatzansprüche gegen die FR Frankensolar GmbH, die 
mit dem Mangel im Zusammenhang stehen – unabhängig von der 
Rechtsgrundlage des Anspruchs. Soweit Schadenersatzansprüche 
jeder Art gegen die FR Frankensolar GmbH bestehen, die mit einem 
Mangel nicht im Zusammenhang stehen, gilt für sie die Verjährungs-
frist des Abs. 1 Satz 1.

(3) Die Verjährungsfristen nach Abs. 1 und Abs. 2 gelten mit folgender 
Maßgabe:

a) Die Verjährungsfristen gelten generell nicht im Falle des Vorsat-
zes.

b)Die Verjährungsfristen gelten auch nicht, wenn die FR Franken-
solar GmbH den Mangel arglistig verschwiegen hat oder soweit die 
FR Frankensolar GmbH eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Lieferungen  übernommen hat. Hat die FR Frankensolar GmbH 
einen Mangel arglistig verschwiegen, so gelten anstelle der in 
Abs.  1 genannten Fristen die gesetzlichen Verjährungsfristen, die 
ohne Vorliegen von Arglist gelten würden [also §  438 Abs.  1 Nr.  1 
BGB (Rechtsmängel bei unbeweglichen Sachen), Nr. 2 (Bauwerke 
und Sachen für Bauwerke) und Nr.  3 (sonstige Lieferungen) bzw. 
§  634a Abs.  1 Nr.  1 BGB (Herstellung/Wartung/Veränderung einer 
Sache oder Planungs-/Überwachungsleistungen) bzw. Nr. 2 (Bau-
werke oder Planungs-/Überwachungsleistungen hierfür) bzw. Nr. 3 
(sonstige Leistungen)] unter Ausschluss der Fristverlängerung bei 
Arglist gemäß §§ 438 Abs. 3 bzw. 634 a Abs. 3 BGB, wenn nicht ein 
anderer Ausnahmefall nach diesem Abs. 3 vorliegt.

c) Die Verjährungsfristen gelten für Schadenersatzansprüche zudem 
nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz, bei einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

(4) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Abliefe-
rung, bei Werkleistungen mit der Abnahme.

(5) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die ge-
setzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablauf-
hemmung, die Hemmung und der Neubeginn von Fristen unberührt.

(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Geschäftspart-
ners ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

11. Reparaturen

Wird vor der Ausführung von Reparaturen die Vorlage eines Kosten-
voranschlages gewünscht, so ist dies ausdrücklich anzugeben. Die 
Kosten für den Voranschlag sind, soweit zwischen der FR Frankenso-
lar GmbH und dem Geschäftspartner eine laufende Geschäftsbezie-
hung besteht, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gel-
ten, zu vergüten, wenn die Reparatur nicht in Auftrag gegeben wird.

Ob eine Reparatur in eigener oder fremder Werk-
statt erfolgt, liegt in unserem Ermessen. Auf unserer  
Gewährleistung finden die Bestimmungen der Ziffern 8 und 9 ent-
sprechende Anwendung. Die Kosten für Verpackung gehen zu Lasten 
des Geschäftspartners. Reparaturrechnungen sind, soweit nicht an-
ders vereinbart, sofort fällig.

I2. Erfüllungsort, Gerichtsstand,  
      Anzuwendendes Recht

Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das 
Lieferwerk, bei Lieferung ab Lager der Standort des jeweiligen La-
gers.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (ein-
schl. Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den 
Parteien sich ergebende Streitigkeiten ist der Sitz der FR Franken-
solar GmbH.

Die Beziehung zwischen den Vertragspartnern regeln sich aus-
schließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Recht unter Ausschluß des Haager Kaufrechts.

Stand September 2004
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Allgemeines

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Retourenregelung

Vielen Dank,dass Sie sich für Komponenten der Firma Frankensolar 
GmbH entschieden haben.
Trotz des sorgsamen Umgangs mit unseren Produkten in unserem 
Haus und bei den Speditionen kann es passieren, dass es einmal zu 
einem Anlieferschaden kommt. Folgend finden Sie einige Hinweise 
wie mit diesem umgegangen werden soll.

Es gilt bei der Warenannahme  
folgendes zu beachten:

1.	� Kontrollieren Sie die Anzahl der Packstücke in Anwesenheit 
des Fahrers! Vergleichen Sie die Anzahl der gelieferten Pack-
stücke mit der Anzahl, die auf dem Speditions-Frachtbrief steht.  
Bitte vermerken Sie Abweichungen unbedingt auf der „Roll
karte“ bzw. dem elektronischen Erfassungsgerät.

2.	�Überprüfen Sie die Verpackung der Ware auf Schäden!  
Löcher in Kartons sind z.B. ein Hinweis auf einen mög
lichen Transportschaden. Ist ein Verlust oder eine Beschä-
digung der Güter äußerlich erkennbar, müssen Sie den 
Verlust oder die Beschädigung bei Anlieferung auf der Roll-
karte oder dem elektronischen Erfassungsgerät vermerken.  
Diese Schadensanzeige muss den Schaden hinreichend und 
deutlich kennzeichnen. Allgemeine Angaben ohne jede Um-
schreibung des Mangels (z.B. Annahme unter Vorbehalt) 
oder allgemeine Vorbehalte bezogen auf die Verpackung 
und nicht auf das Gut selbst (z.B. Verpackung beschädigt)  

genügen nicht! Dementsprechend sind die Art der Schäden 
– z.B. Schäden wegen Nässe, Bruch, Fehlbestand etc – und 
dessen Umfang anzugeben. Auch sollten Sie den Schaden auf  
Bildern dokumentieren.

Bitte beachten Sie:
Wird der Schaden oder die fehlende Anzahl der Packstücke nicht bei 
Annahme vermerkt, haben Sie keinen Anspruch auf Kostenübernah-
me des Schadens durch die Transportversicherung.

Sollten Sie Lieferungen von Frankensolar direkt zu Ihrem Endkunden 
senden lassen, muss sichergestellt sein, dass auch dieser über die 
ordnungsgemäße Abwicklung informiert ist.

Auch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass „verdeckte Schäden“, 
welche auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind, bis spätestens 5 
Werktage nach Empfang der Ware bei uns zu melden sind. Wichtig ist 
dabei auch, dass Sie bei verdeckten Schäden bitte die Umverpackung 
der Ware sichern. Somit können offensichtliche Transportschäden 
ausgeschlossen werden und es ist einfacher, den verdeckten Scha-
den, gegebenenfalls gegenüber dem Hersteller, geltend zu machen.

Wir hoffen natürlich, dass Sie die Ware zu ihrer Zufriedenheit  
erhalten haben und ohne Zwischenfälle bei Ihrem Endkunden  
installieren können.

Wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihre Partnerdaten 
•	 Firmenname
•	 Ansprechpartner
•	 Adresse
•	 Telefonnummer
•	 E-Mail

Bezugsdaten wie 
•	 Rechnungsnummer
•	 Auftragsnummer oder 
•	 Lieferscheinnummer

Wichtig: Wir benötigen zwingend den Speditionsüber-
gabeschein mit dem Vermerk des Defektes in Kopie 
(eine Annahme „unter Vorbehalt“ ist dabei nicht aus-
reichend!)

Weitere Daten:
Wer, Wann und Wo wurde angeliefert
Wer hat die Lieferung angenommen
Wer hat und Wie wurde abgeladen
Was ist außer der Verpackung noch defekt

Daten der zu beanstandenden Komponenten

Module:
•	 Hersteller
•	 Typ
•	 Seriennummer/n
•	 Anzahl

Wechselrichter:
•	 Hersteller
•	 Typ
•	 Seriennummer/n
•	 Anzahl

Sonstige Komponenten
•	 Hersteller
•	 Typ (Seriennummer/n)
•	 Anzahl

Grund der Reklamation
Photodokumentation: 
•	 Typenschild
•	 Seriennummer
•	 Detail vom Defekt
•	 Beschädigtes Produkt

Notwendige Daten für einen Schaden bei Liefer- oder Transportschaden
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Retourenregelung

Wegweiser  für Retouren und Reklamationen bei Frankensolar 
einfach – schnell – kompetent

Sollten Sie von Frankensolar gelieferte Ware retournieren oder  
reklamieren wollen, helfen wir Ihnen gerne. Wir möchten Ihnen in 
diesem Wegweiser unsere Retourenregelung in Ergänzung zu un-
seren Allgemeinen Geschäftsbedingungen näherbringen, die die  
Abläufe und Bedingungen im Falle mangelhafter Warenlieferungen 
oder defekter Ware verbessert.

1. Allgemeines

•	� Die Möglichkeit der Retouren beschränkt sich auf Artikel,  
die Sie über Frankensolar bezogen haben. Die Nachweispflicht 
(Lieferschein-, Rechnungskopie) obliegt Ihnen.

•	� Retouren sind nur für Waren durchführbar, deren Lieferschein-
datum nicht länger als 3 Monate zurückliegt.

•	� Melden Sie jede Retoure oder Reklamation vorab Ihrem  
Ansprechpartner bei Frankensolar oder füllen Sie das auf  
unserer Homepage unter dem Reiter „Kontakt“ zur Verfügung 
gestellte Formular „Retourenschein“ aus. Ein Muster des Re-
tourenscheins finden Sie auch auf Seite 175.

Sollten Sie uns die Anmeldung per E-Mail zukommen lassen, möch-
ten wir Sie bitten, folgende Informationen beizufügen:

o	� Ihre Kontaktdaten  
(Firmenname, Adresse) / Kundennummer

o	 Hersteller
o	 Typ
o	 Seriennummer
o	 Anzahl
o	 Auftrags- und Rechnungsnummer
o	 Grund der Rücksendung / Reklamation

• �Legen Sie bitte jeder Rücksendung auch den Retourenschein 
(siehe Seite 175 ) bei. Somit kann diese schneller zugeordnet 
werden.

• �Frankensolar überprüft nach Wareneingang die Retoure.  
Befindet sich diese in einwandfreiem Zustand (unbeschädig-
te Originalverpackung, inkl. allem Zubehör, vollständiges Ver
packungsmaterial, etc.) kann eine Gutschrift erfolgen. Bitte  
beachten Sie, dass Artikel, die als Bundle ausgeliefert wurden, 
nur bei Rücksendung aller Komponenten zurückgenommen 
werden können.

• �Einsendungen, die uns unfrei und/oder nicht den Retouren
bedingungen entsprechend zugehen, gehen zu Ihren Lasten 
zurück.

• �Senden Sie mehrere Artikel zur Bearbeitung in einem Paket 
ein, legen Sie bitte einen Sammellieferschein bei, so dass eine  
Wareneingangskontrolle auf Vollzähligkeit in unserem Waren-
eingang erfolgen kann.

2. Spezielle Rücksendebedingungen

2.1 Retoure

Sollten Sie einmal zu viel oder falsch bestellt haben, möchte  
Frankensolar Ihnen gerne entgegenkommen und Ihnen die Mög-
lichkeit bieten, über uns bezogene Ware innerhalb 3 Monaten  
(ab Lieferscheindatum) unter folgenden Voraussetzungen und Bedin-
gungen zurückzugeben.

•	� Die Ware befindet sich vollständig, in der Originalverpackung 
und ist frei vonBeschädigungen durch Gebrauch, Transport,  
Notizen, o.ä..

•	 Für die Kosten der Rücksendung kommen Sie als Kunde auf.

•	� Die Rücknahme erfolgt ausschließlich zum tagesaktuellen  
Artikelpreis, jedoch höchstens zum damaligen Verkaufspreis, 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr nach folgenden Artikel-
klassen und mit folgenden Beispielen erläutert:

Klasse 1 - 50 Euro / Stück

Wechselrichter

Klasse 2 - 20 Euro / Stück

Wechselrichterzubehör

Klasse 3 – 10 Euro / Stück

Einzelne Module

Klasse 4 - 50 Euro / Palette

Modulpalette

Klasse 5 – 5% vom Warenwert

Nicht berechenbare Fälle / Sonderfälle

•	 Von der Retoure ausgenommen sind folgende Artikelgruppen:
		 o	 Kabel
		 o	 Gestell
		 o	 Stecker
		 o	 Werkzeug
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Allgemeines

Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

Retourenregelung

2.2 Reklamation bei Anlieferung

Ihre Ware wurde nicht oder beschädigt geliefert, unsere Sendung 
ist unvollständig oder Sie haben eine Falschlieferung oder Ware  
doppelt erhalten, die Sie nicht behalten möchten, dann reklamieren Sie  
bitte die Falschlieferung, die Fehlmenge/den Schaden unverzüglich –  
jedoch spätestens innerhalb 5 Tagen nach Anlieferung.

•	� Ihre Reklamation zeigen Sie bitte schriftlich unter Angabe  
unserer LieferscheinoderRechnungsnummer an.

• �Unsere Mitarbeiter der Abteilung After Sales prüfen unverzüg-
lich Ihre Reklamation und vereinbaren mit Ihnen das weitere 
Vorgehen.

•	� Bei Lieferverzögerung sind wir per Online-Zugriff auf das elek-
tronische Sendungsverfolgungssystem unserer Speditions-
partner in der Lage, den Weg jeder Lieferung jederzeit exakt 
nachzuverfolgen. Wir bemühen uns, in Zusammenarbeit mit 
den Speditionen eine schnelle Zustellung bzw. Schadens
bearbeitung für Sie zu erreichen.

•	� Transportschäden: vermerken Sie offensichtliche Schäden  
unbedingt auf der Rollkarte oder dem Lieferschein. Stellen Sie 
nach Annahme Beschädigungen an der Ware oder Fehlmengen 
fest, sichern Sie zwingend die Umverpackung. Kontrollieren Sie 
die Ware präzise (Seriennummernvergleich). Belassen Sie die 
Sendung in diesem Zustand und informieren Sie uns sofort.
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Retourenregelung

Retourenschein

 

FR-Frankensolar GmbH	
Abteilung After Sales
Wittekindstraße 28	
90431 Nürnberg

Bei Fragen stehen wir Ihnen 
unter der Telefonnummer

(0911) 50710 – 130 oder -131

zur Verfügung.

Legen Sie bitte dieses Formular ausgefüllt  
für jeden Artikel der Rücksendung bei.
Ein vollständig ausgefülltes Formular ermöglicht eine
schnellere Bearbeitung.

Rekl.-Nr.: �
(falls bekannt)

Firma

Straße     

PLZ / Ort

Telefon

Ihre Kunden-Nr.

Hersteller	 Typ	 Anzahl

Serien-Nr. 	 Auftrags-Nr.	 Rechnungs-Nr.  

Grund der Rücksendung (Fehler des Artikels bitte konkret benennen)

Für Warenretouren gelten die Retourenbedingungen der FR-Frankensolar GmbH.
(Stand 02/2012)

Ort / Datum					   
	

Unterschrift
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Technische Änderungen vorbehalten. Siehe Disclaimer auf Seite 176

FR-Frankensolar GmbH 
Edisonstraße 45 
90431 Nürnberg

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer: 
Albert Engelbrecht  
Helmut Zeltner,  

FR-Frankensolar GmbH:  
Gerichtstand: Nürnberg 
Registernummer: HRB 11270 
USt-IdNr. DE 152300394

Telefon: +49 911 21 707 0 
Telefax:  +49 911 21 707 19

E-Mail: info@frankensolar.de 
Internet: www.frankensolar.de

Ihre Ansprechpartner:

Produktkatalog 
FR-Frankensolar GmbH 
Simona Glück (Marketing)

Telefon: +49 911 21 707 152 
Telefax: +49 911 21 707 19

E-Mail: katalog@frankensolar.de 
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Haftung für Inhalte  / Disclaimer

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt er-
stellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
der Inhalte können wir jedoch keine Haftung überneh-
men.

Alle Angaben sind freibleibend. Sämtliche technische 
Daten und Informationen beruhen auf den Angaben des 
Herstellers.

Die Inhalte des vorliegenden Produktkatalogs sind 
sorgfältig erstellt.Dessen ungeachtet übernehmen 
wir keinerlei Gewähr oder Haftung für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten  
Informationen.

Änderungen und Irrtümer behalten wir uns ausdrücklich 
vor. Es sind stets die Orginaldokumente /-datenblätter 
des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Copyright & Haftungsbeschränkung

Alle Inhalte, Grafiken, Logos und Fotos sind urheber-
rechtlich geschützt. Markennamen und Markenlogos 
sind Eigentum der jeweiligen Urheber. Unser Angebot 
enthält Hinweise zu Dritten, auf deren Inhalte wir keinen  
Einfluss haben. Für die Inhalte ist stets der jeweilige 
Anbieter oder Hersteller der Seiten verantwortlich. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art 
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheber-
rechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des 
jeweiligen Verfassers. Beiträge Dritter sind als solche 
gekennzeichnet.

Impressum / Disclaimer







  1.	  

Photovoltaikmodule

KONTAKTIEREN SIE UNS:
FR-Frankensolar GmbH
Edisonstraße 45
90431 Nürnberg
Tel.: 0911/21 707 0
Fax: 0911/21 707 19
info@frankensolar.de
www.frankensolar.de


